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RS OGH 1955/9/14 2Ob231/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1955

Norm

ABGB §1109

ABGB §1295 IIa1

Rechtssatz

Der Vermieter kann nicht Ansprüche wegen verspäteter Räumung des Bestandgegenstandes stellen, wenn er die

verspätete Räumung durch die unberechtigte Verweigerung des Herausgabe der dem Mieter gehörenden

Einrichtungsgegenstände selbst verschuldet hat.
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